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Regeste

Regeste Art. 98 Abs. 1 und 3 KUVG, Art. 7 Abs. 1 IVG. - Über die Elemente des
Unfallbegriffs, insbesondere die nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung. - Kriterien
zur Qualifizierung der Selbsttötung oder des Selbsttötungsversuchs als Unfall. -
Grundsätzliche Unterschiede in den Kriterien zur Verweigerung oder Kürzung der
Leistungen gemäss KUVG und IVG.

Regeste Art. 98 al. 1 et 3 LAMA, art. 7 al. 1 LAI. - De la notion d'accident, en particulier de
l'atteinte dommageable involontaire. - Critères pour qualifier d'accident le suicide ou la
tentative de suicide. - Différences fondamentales des critères d'après lesquels les prestations
peuvent être refusées ou réduites, s'agissant d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité.

Regesto Art. 98 cpv. 1 e 3 LAMI, art. 7 cpv. 1 LAI. - Della nozione d'infortunio, in
particolare del danno involontario. - Criteri per determinare, nel singolo caso, se il suicidio
o tentativo di suicidio costituisca un infortunio. - Differenze fondamentali dei criteri
secondo cui le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte dall'assicurazione contro gli
infortuni e dall'assicurazione per l'invalidità.

Erwägungen

E. 1
a) In ständiger, von der Lehre anerkannter Rechtsprechung qualifiziert das Eidg.
Versicherungsgericht als Unfall BGE 100 V 76 S. 79 die plötzliche, nicht beabsichtigte
schädigende Einwirkung eines mehr oder weniger ungewöhnlichen äussern Faktors auf den
menschlichen Körper ( BGE 99 V 138 , 98 V 166, 97 V 2, EVGE 1966 S. 138 und 1963 S.
18; MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung,
S. 86). Die Unfreiwilligkeit der schädigenden Einwirkung ist somit ein wesentliches
Kriterium für die Beurteilung, ob ein körperschädigendes Ereignis als Unfall zu gelten hat.
Unter schädigender Einwirkung ist das Ereignis zu verstehen, das zur
Gesundheitsschädigung führt. Verursacht der Versicherte dieses Ereignis wegen seines
schädigenden Charakters absichtlich, so erfüllt der Vorfall den Unfallbegriff nicht. b) Ob
Selbsttötung als Unfall im Sinn des Art. 67 Abs. 1 KUVG gelten kann, beurteilt sich somit
danach, ob die zum Tode führende Handlung absichtlich, d.h. mit Wissen und Willen der
betroffenen Person, ausgeführt wurde. Ist dies der Fall, so ist der Suicid nicht als Unfall zu
werten, was zum vornherein die Haftung der SUVA ausschliesst. Fehlt es aber im
konkreten Fall an diesem Wissen und Willen, so ist der Suicid als Unfall zu qualifizieren.
Dies trifft zu, wenn die zum Tode führende Handlung in einem von der betreffenden Person
nicht verschuldeten Zustand völliger Unzurechnungsfähigkeit begangen worden ist. War
die Zurechnungsfähigkeit im Zeitpunkt der Tat lediglich mehr oder weniger vermindert, so
war die freie Willensentscheidung nicht völlig ausgeschlossen. Eine in diesem Zustand



begangene Selbsttötung erfüllt daher die Voraussetzung der Unfreiwilligkeit und damit den
Unfallbegriff ebenfalls nicht (EVGE 1963 S. 18; unveröffentlichte Urteile vom 8. Juli 1968
i.S. Volz und vom 29. Dezember 1967 i.S. Santangelo; MAURER S. 122), was zum
Ausschluss der SUVA-Haftung führt. c) Hingegen haftet die SUVA für die Folgen einer in
bloss verminderter Zurechnungsfähigkeit begangenen Selbsttötung dann, wenn sie mit
einem versicherten Ereignis in adäquatem Kausalzusammenhang steht. Ein solcher
ursächlicher Zusammenhang ist gegeben, sofern das vorausgegangene versicherte Ereignis -
eine Berufskrankheit oder ein Unfall - seelisch und körperlich auf die Willensbildung und
Willensbetätigung der betreffenden Person derart einwirkt, dass sie unter diesem Einfluss
dem eigenen Leben ein Ende setzt. Demnach ist die Selbsttötung leistungsbegründend,
wenn das versicherte Ereignis BGE 100 V 76 S. 80 durch Erschöpfung, psychische
Depression oder Nervenzusammenbruch die seelische Widerstandskraft schwächt und
dadurch den Betroffenen zwangsläufig einer in ihm aufsteigenden Selbsttötungsidee
ausliefert, bzw. wenn es, ohne wesentliche Trübung des Urteilsvermögens, einfach wegen
Unerträglichkeit des Zustandes den Entschluss zum Suicid auslöst. Der Zusammenhang
kann zwingend genug sein, ohne dass die Zurechnungsfähigkeit gänzlich aufgehoben ist. Je
weniger getrübt die Urteilsfähigkeit war, desto zwingender muss sich der adäquate
Kausalzusammenhang anderswie ergeben. Bei allzu grobem und aus dem psychischen
Zustand nicht erklärlichem Missverhältnis fehlt die rechtliche Relevanz; ebenso wenn vom
Unfall unabhängige Faktoren für den Suicid den Ausschlag gegeben haben (EVGE 1960 S.
163 und 1962 S. 93, unveröffentlichtes Urteil vom 2. August 1967 i.S. Cristofani). d)
Vollendete Selbsttötung und Selbsttötungsversuch werden nach ständiger Praxis rechtlich
gleich behandelt (EVGE 1963 S. 18).

E. 2
Im heutigen Verfahren lässt der Beschwerdeführer mit Recht nicht mehr geltend machen, er
habe im Zustand völliger Unzurechnungsfähigkeit versucht, sich das Leben zu nehmen.
Hingegen meint er, er sei im Zeitpunkt der Tat vermindert zurechnungsfähig gewesen, was
er damit begründet, dass der im Jahre 1968 erlittene Unfall und die dadurch bedingten
andauernden Schmerzen zu psychischer Veränderung und so zwangsläufig zum
Suicidversuch geführt hätten. Wie in Erwägung 1 dargelegt, könnte bei verminderter
Zurechnungsfähigkeit der Suicidversuch nur dann als Unfall im Sinn des KUVG gewertet
werden, wenn er mit dem versicherten Ereignis von 1968 ursächlich in adäquater Weise
zusammenhinge. Zwar klagte der Beschwerdeführer vor jenem Versuch öfters über
Bauchschmerzen. Diese liessen sich aber offenbar praktisch beheben, wenn er Librax
einnahm und keine grossen Speisemengen, vor allem keine blähenden Speisen konsumierte,
wie der Arzt der SUVA meldete. Dass die Häufigkeit und Intensität dieser Schmerzen im
Lauf des Jahres 1971 wesentlich zugenommen hätten und für den Beschwerdeführer
unerträglich geworden wären, ist unwahrscheinlich. Andernfalls hätte er - wie in den
vorangegangenen Jahren - wiederholt seinen Hausarzt aufgesucht oder sogar der SUVA
eine Rückfallmeldung erstatten lassen. Es ist BGE 100 V 76 S. 81 auch nicht dargetan, dass
er infolge des Fersenbeinbruches, den er sich 1966 zugezogen hatte, übermässig von
Schmerzen geplagt worden wäre. In seinem Bericht vom Juni 1973 schliesst der Arzt
lediglich die Möglichkeit nicht aus, dass die Bauch- und Fussbeschwerden unerträglich
geworden sein könnten. Sodann lässt sich den Akten entnehmen, dass weder die
Bauchschmerzen noch die Fussbeschwerden oder die vom Arzt erwähnten Nebenhernien
den Beschwerdeführer daran hinderten, noch im Mai 1971 ein Militärradrennen über 60 km
zu bestreiten und sogar den dritten Rang zu belegen. Dass in der letzten Zeit vor dem



Selbstmordversuch verschlimmerte Bauchschmerzen oder Fussbeschwerden im
Vordergrund gestanden hätten, ist auch aus den Aussagen der Ehefrau des
Beschwerdeführers gegenüber dem SUVA-Aussendienst vom Februar/Mai 1972 nicht
ersichtlich. Weit grössere Bedeutung kommt den Kopfschmerzen zu, von denen der
Beschwerdeführer in der Zeit vor dem Selbstmordversuch ständig gequält worden ist. Sie
waren auch die wesentliche Ursache seiner Schlaflosigkeit in der Nacht vom 29./30.
Dezember 19.71. Die Genese dieser Kopfschmerzen ist unbekannt; insbesondere ist ein
Zusammenhang mit den frühern Unfällen nicht dargetan. Zusammenfassend ergibt sich,
dass die 1966 und 1968 erlittenen Unfälle mit ihren Restfolgen nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge nicht geeignet waren, zwangsläufig zum Selbstmordversuch zu führen.
Fehlt es somit am adäquaten Kausalzusammenhang zwischen einem versicherten Ereignis
und dem Versuch, sich das Leben zu nehmen, so haftet die SUVA nach geltender
Rechtsprechung nicht für die Folgen des Suicidversuchs.

E. 3
Im Hinblick auf die in allen Gebieten des Sozialversicherungsrechts anzustrebende
Harmonisierung und Koordinierung postuliert der Rechtsdienst, dass wie in der
Invalidenversicherung (Art. 7) so auch in der obligatorischen Unfallversicherung die
Leistungen für die durch einen Selbstmordversuch verursachte Invalidität nicht vollständig
verweigert, sondern bloss gekürzt werden sollen. Nach Art. 7 Abs. 1 IVG können die
Geldleistungen der Invalidenversicherung verweigert, gekürzt oder entzogen werden, wenn
der Versicherte seine Invalidität vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt oder
verschlimmert hat. Diese BGE 100 V 76 S. 82 Bestimmung richtet sich unter anderem
gegen jenen Versicherten, dessen Absicht darauf gerichtet ist, sich erwerbsunfähig zu
machen. Wer einen Selbstmordversuch unternimmt, will aber nicht invalid werden, sondern
sterben. Darum ist die auf einen Suicidversuch zurückgehende Invalidität von der
Invalidenversicherung nicht ausgeschlossen (unveröffentlichtes Urteil vom 10. Dezember
1969 i.S. Stadler). Hier stellt sich die Frage, ob Suicid und Suicidversuch als Unfall zu
werten seien, überhaupt nicht. Anders verhält es sich in der obligatorischen
Unfallversicherung. Art. 67 Abs. 1 KUVG sagt ausdrücklich: "Die Anstalt versichert gegen
die Betriebsunfälle und Nichtbetriebsunfälle..." (eingeschlossen die Berufskrankheien).
Damit die SUVA Leistungen gewähren kann, muss die Gesundheitsschädigung oder der
Tod auf einen Unfall, d.h. auf ein unfreiwilliges körperschädigendes Ereignis zurückgehen.
Erst wenn der Unfalltatbestand erfüllt ist, kann sich allenfalls die Frage stellen, ob das
unfreiwillige schädigende Ereignis grobfahrlässig verursacht wurde und die Leistungen
somit dem Verschulden entsprechend zu kürzen sind (vgl. Art. 98 Abs. 3 KUVG ). Aus dem
KUVG ergibt sich klar, dass in der obligatorischen Unfallversicherung - im Gegensatz zur
Invalidenversicherung - im Hinblick auf die Leistungskürzung bzw. -verweigerung nicht
danach zu fragen ist, ob der Versicherte die Erwerbsunfähigkeit beabsichtigt oder
mindestens grobfahrlässig verursacht hat. Entscheidend ist hier vielmehr, ob er das
Ereignis, das die Körperschädigung verursacht, vorsätzlich oder grobfahrlässig
herbeigeführt hat. Während die grobe Fahrlässigkeit mit dem Unfallbegriff vereinbar ist,
schliesst der Vorsatz, weil an sich dem Unfallbegriff widersprechend, die Annahme eines
Unfalles und damit Versicherungsleistungen zum vornherein grundsätzlich aus. Aus diesen
Darlegungen erhellt, dass die vom Rechtsdienst postulierte Angleichung der
Kürzungspraxis der obligatorischen Unfallversicherung an die Vorschrift des Art. 7 Abs. 1
IVG im Grunde genommen auf eine Änderung des Unfallbegriffs hinausläuft, indem auch
die vorsätzliche Herbeiführung des körperschädigenden Ereignisses den Anspruch auf



Versicherungsleistungen, wenn auch nur auf gekürzte, auszulösen vermöchte. Zu einer
derart grundlegenden Neuumschreibung des Unfallbegriffs für den alleinigen Zweck, dass
auch in der BGE 100 V 76 S. 83 obligatorischen Unfallversicherung bei Selbstmord und
Selbstmordversuch Leistungen zu erbringen wären, besteht keine Veranlassung. Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
wird abgewiesen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


